
Amtliche Bekanntmachung
am 08. Oktober 2020
im Wiesbadener Kurier

Amtliche Bekanntmachung jedermanns Einsicht bereit.'
n' der Gemeinde Heidenrod Der Bebauungsplan trItt mit dieser Be-

Beteiligung der Öffentlichkeit kanntmachung in Kraft
Öffentliche Bekanntmachung des Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der

Satzungsbeachlusses des ka Satzungen vorgeschriebenen Varöffent-

Bebauungsplans ”Bhakti Marga lichung gemüt § 10 Abs. 3 Satz 5 BauGB.
Saminarzentrum Springen" Der Bebauungsplan, sowie die Begrün-

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB dung werden zu jedermanns Einsicht wäh-

Inkrafttreten des Bebauungsplanes rend der allgemeinen Dienststunden
nach § 10 Aba 2 BeuGE in Verbindung Montag 08.00- 12.00 Uhr

mit § 8 BeuGE Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Gemäß § lOAbs. 3 BauGB ist die Erteilung u. 14.00-18.30 Uhr
der Genehmigung der höheren Verwal- Freitag 07.00- 12.00 Uhr
tungsbehörde oder, soweit eine Genehmi- sowie nach telefonischer Vereinbarung bei
gung nicht erforderlich ist, der Beschluss der Gemeinde Heidenrod, Rathaus, Bau-
des Bebasungsplanes oder der Änderung amt, Zimmer 203, Herrn Udo Zindel, Rat-

durch die Gemeinde ortsüblich bekannt zu hsuastraße 9, 65321 Heidenrod-Laufansel-

machen. Dar Bebauungsplan ’Sonderge- den, Telsfon 06120 79 28, E-Mail udozin-

bist Haus Felicia, Alten- und Pflegeheim', del@heidenrod.de bereitgehalten.
ist aus dem rechtsgültigen Flächannul- Uber den Inhalt wird auf Verlangen Aus -

zungsplan dar Gemeinde Heidsnrod, ge- kunft erteilt
nehmigt durch das Regierungsprüaidium HInweIs: Der Bebauungsplan ist mit den
Darmstadt am 01. Juli 2020, 31.2-61 d Varfahrensuntsrlagen asf der Homepage

02/01 60,6364/ FNP öffentlich bekannt der Gemeinde unter ’Bauen & Wirtschaft /
gemacht am 01. August 2020, entwickelt Bauleitplanung / lautende Bsuleitplsnver-

worden. Der Flächennutzungsplan wurde fahren / Springen / Bebauungsplan ’Son-

im Zuge der Bearbeilung des vorgenann- dargebiel Bhakti Marga Seminarzentrum"
ten Bebsuungsplanes im Rahmen des § 8 Ifaidenrod-Springen' einzusehen. Der Link
Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert und er- wird anm 31.12.2021 daaktiviert.
gänzt Bebauungspläne, die aus dem Flä- Parallel kann der Bebasungaplan dauer-
chennutzungsplan entwickelt wurden, be- haft auf der Homepage der Gemeinde un-

dürfen keiner Anzeige oder Genehmigung ter ’Bauen & Wirtschaft / Bauleitplanung /
der höheren Verwaltungsbehörde. Bebauungspläne' eingesehen werden.
Der vorgenannte Bebauungsplan wurde Auf die Vorschriften des § 10 Abs. 3 BauGB
im Rahmen eines Paralleliverfahrens nach wird hingewiesen. Auf die Vorschriften des
§ 8 Abs 3 BauGB entwickelt und ant- § 44 Abs. 5 BauGB, welcher die Rechte
spricht den Festsetzungen des Flächen- Entschädlgungsberechtigter, und des § 215
nutzungsplanes. Es bedarf keiner Geneb- Abs. 2, welcher die Geltendmachung der
migung der höheren Verwaltungsbehörde Festsetzung von Form- und Verfahmnsvor-

nach § 10 Abs 2 BauGB. Der Bebsuungs- schriften und von Mängeln der Abwsgung
plan und der Satzungsbeschluss wird sowie die Rechtsfolgen beschreibt, wird

nach § 10 Abs 1 BauGB ortsüblich be- hingewiesen und auf Verlangen über diese
kennt gemacht Vorschriften Auskunft erteilt
Hiermit wird gemäß § 10 BauGB der Sat- Es wird insbesondere auf die Vorschriften
zungsbsschluss der Gemeindevertretung der § 44 Abs 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie §

vom 28.09.2018 ortsüblich bekannt ge- Abs 4 BasGB hingewiesen.
machf. Die Gemeindenertretung hat in ih- Auf den erstellten Plansuafertigungen des

rar Sitzung am 28.09.2018 nachfolgenden Bebauungsplanes ist kein Genehmigungs-

Beschluss gefasst: vermerk der höheren Verwaltungsbehörde
1.) Die Gemeinde beschließt den Bebau- des Regierungsprüsidiums Darmstadt an-

ungaplan Sondergebiat Bhakti Marga Se- gebracht Der Bekanntmachungsnachweis
minarzentrum, Heidenrod-Springan, unter mit einer Bebasungsplanausfertigung wird
Berücksichtigung und Einarbeitung das nach erfolgter öffentlicher Bekanntma-
Wartungsbeschlusaes gem. § 10 1 als chung dem Kreisausschuss des Rheingau-

Satzung. Taunus-Kreises und dem Regierungspräsi-

2.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, dium Darmstadt über den Landrat des

den Wartungsbaschluss zu den einzelnen Rheingau-Taunus-Kreises als Kommunal-

Stellungnahmen in die Satzung des Be- auf5icht übersandt
bauungsplanes einzuarbeiten und den Heidenrod, 01. Oktober 2020
Bebauungsplan nach § 8 zur Genehmi- Dar Gemeindevorstand
gung der höheren Verwaltungsbehörde dar Gemeinde Heidenrod
zuzuleiten. geL

’Der Bebauungsplan wurde ausgefertigl )Diefenbsch)

und liegt nach § 10 Abs 3 Satz 2 BauGB zu Bürgermeister


